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Leitfaden zum Ablauf des Verfahrens nach Angebotsabgabe in der eVergabe
bei beschränken und öffentlichen Bauausschreibungen 

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte, die nach der Angebotsabgabe in eVa 
folgen könnten, dargestellt. Diese Handreichung stellt die Prozessschritte dar, wie sie sich 
bei der Anwendung eVergabe (eVa) von Healy Hudson für den Bieter bei SBH/GMH ergeben.  

Der Prozess beschreibt die Schritte für in eVa registrierte Bieter. Bezüglich des 
Registrierungsprozesses wird auf die entsprechende Kurzanleitung auf den beiden 
Unternehmens-Homepages verwiesen. 

Des Weiteren gilt dieses als Anknüpfung an den „Erstellung von Angeboten“ Leitfaden, der 
sich auch auf unseren Homepages befindet.   
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Nach Ablauf der Angebotsfrist 

Eröffnungsprotokoll/Niederschrift 

Diese Beschreibung befasst sich mit der Erklärung, wo Sie die Niederschrift nach 
Submissionstermin auffinden können.  

Nachdem die Angebotsfrist abgelaufen ist, können Sie sich eigenständig das 
Eröffnungsprotokoll, auch bekannt als Niederschrift oder Submissionsergebnis, herunterladen. 
Dazu ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Sie bekommen keine Benachrichtigung.  

Klicken Sie hierfür wieder auf den Bieterassistenten.  

Die Niederschrift / das Eröffnungsprotokoll finden Sie immer zu der jeweiligen Ausschreibung. 
Dazu müssen Sie im Bieterassistenten auf „Meine Angebote“ klicken.  
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Hier befinden sich Ihre Angebote. Die Niederschrift finden Sie dann in der Spalte Doku-
mente rechts außen zur jeweiligen Ausschreibung.  

Nun öffnet sich die PDF – Datei zum Eröffnungsprotokoll in einem neuen Fenster. Diese 
Datei besteht aus mindestens zwei Seiten. 

Klicken Sie hier, um die 
Niederschrift bzw. das 
Eröffnungsprotokoll einzusehen. 
Es öffnet sich eine PDF- Datei, 
welche Sie herunterladen können 

Hier befinden sich die 
Maßnahme und die 
Leistung, um die es 
geht 

Hier wird Ihnen 
angezeigt, wie 
viele Angebote 
zu der o.g. 
Ausschreibung 
eingegangen 
sind 

Hier finden Sie die 
Vergabenummer, die 
Art der Vergabe und 
das Datum mit Uhrzeit, 
an dem das Angebot 
geöffnet wurde 

Hier finden Sie die 
Bearbeiter, welche das 
Angebot online geöffnet 
haben 
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Dem oberen Teil der zweiten Seite können Sie das Verfahren entnehmen, im unteren Teil 
werden die Angebote abschließend aufgelistet.  

Das Eröffnungsprotokoll / die Niederschrift können Sie über das Speicher- Symbol 
herunterladen und abspeichern. 

Hier werden die 
eingegangenen 
Angebote 
untereinander 
aufgelistet Hier sehen Sie die Brutto 

Preise ohne Nachlass, die 
Höhe des Nachlasses und 
den Bruttopreis mit Nachlass 

Hier finden Sie eventuelle 
Bemerkungen zu den 
jeweiligen Angeboten 
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Nachforderungen 

In dieser Handreichung wird Ihnen erklärt, wie Nachforderungen seitens der Vergabestelle 
an Sie gerichtet werden und wie diese zu bearbeiten sind. 

Falls Ihre Angaben unvollständig sind, oder geforderte Dokumente fehlen, erhalten Sie von 
der Vergabestelle eine Aufforderung, die angeforderten Dokumente und Angaben 
nachzureichen, sogenannte „Nachforderungen“.  

Ist dies der Fall, werden Sie über E-Mail informiert, dass sich neue Meldungen in Ihrer 
Bieterkommunikation befinden. Im Betreff der E-Mail ist nicht ersichtlich, ob es sich um eine 
Nachforderung handelt, deswegen ist es wichtig, dass Sie Meldungen, die Sie in Ihrer 
Bieterkommunikation bekommen, zeitnah nach Eingang lesen, damit ihr Angebot 
berücksichtigt werden kann.  
Beachten Sie, dass nicht frist- und formgerecht erfüllte Nachforderungen zwingend zum 
Ausschluss Ihres Angebotes aus der Wertung führen.  

In eVa müssen Sie nun wieder über das Bearbeitungssymbol in das Verfahren gehen, auf  
welches sich in der E-Mail bezogen wurde. 
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Wie bei den Fragen und Antworten auch, erkennen Sie Ihre Mitteilung an der Anzahl neuer 
Nachrichten in dem Punkt Nachrichten Ihres Verfahrens. 

Da die Nachforderung explizit für Ihr Unternehmen gilt, finden Sie diese nun nicht unter 
Öffentlich, sondern Sie wird Ihnen im Posteingang angezeigt.  

Über das Feld Antworten können Sie Ihre Nachforderung einreichen und somit direkt auf das 
Schreiben der Vergabestelle antworten.  
Beachten Sie stets die Nachreichfrist. Diese müssen Sie einhalten, damit die Vergabestelle 
Ihre Nachreichung berücksichtigen kann.  

 

Hier finden Sie nun die in 
der Mail beschriebene 
Anlage, welche die 
Nachforderung enthält 

Über dieses Feld können 
Sie ihre Nachreichung 
einreichen 
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Laden Sie hier Ihre nachgeforderten Unterlagen hoch. 
Nachdem Sie auf „Antworten“ geklickt haben, betätigen Sie nun den Button „Anlagen“ um die 
Dokumente hochzuladen. 
Anschließend klicken Sie auf Senden, um Ihre Nachreichung zu übermitteln. 

Über den Home- Button      gelangen Sie wieder in Ihre Übersicht.  
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Bindefristverlängerung 

Falls die Bindefrist nach Submission verlängert wird, da bspw. die Prüfung der Angebote 
länger dauert, bekommen Sie eine E-Mail. Diese E-Mail weist Sie auf eine neue Nachricht in 
der Bieterkommunikation hin. Rufen Sie hierfür den Bieterassistenten auf.  

Wählen Sie erneut das Bearbeitungssymbol zum jeweiligen, in der E-Mail erwähnten, 
Verfahren aus. 

Wie bei den Fragen und Antworten auch, erkennen Sie Ihre Mitteilung an der Anzahl neuer 
Nachrichten in dem Punkt Nachrichten Ihres Verfahrens. 
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Hier sehen Sie eine neue Mitteilung in Ihrem Posteingang. Diese teilt Ihnen eine 
Bindefristverlängerung mit. Die Änderungen entnehmen Sie bitte der Nachricht. 

Eine Bindefristverlängerung muss zwingend angenommen werden, damit das Angebot 
weiterhin in der Wertung berücksichtigt wird. 

Zum Annehmen der Bindefristverlängerung antworten Sie auf die Mitteilung der Vergabestelle, 
indem Sie auf Antworten klicken.  

Damit die Zahl in dem Nachrichtenfeld nicht mehr angezeigt wird, müssen Sie die Nachricht 
als gelesen markieren.  

Klicken Sie hier, 
um in Bezug auf 
diese Mitteilung zu 
antworten 

Hier befindet sich die 
Bindefristverlängerung 
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Es öffnet sich folgendes Fenster, indem Sie in Bezug auf die Bindefristverlängerung Stellung 
nehmen können. Über „Senden“ verschicken Sie die Nachricht. 

Über den Home- Button        gelangen Sie wieder in Ihre Übersicht.  

Geben Sie hier Ihre 
Zustimmung / Ablehnung 
ein. Eine Ablehnung führt 
zum Ausschluss. 
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